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NACHHALTIGKEIT: DIE ZUKUNFT DER 
UNTERNEHMENSBERICHTERSTATTUNG
Ein Rück- und Ausblick

Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, sich für eine langfristige, nachhaltige 
Wertschöpfung einzusetzen, die den Bedürfnissen von Mensch und Umwelt gerecht 
wird. Derzeit sind nichtfinanzielle Berichterstattungsstandards zwar in grosser Anzahl 
vorhanden, ändern sich jedoch laufend und erschweren es den Unternehmen, den 
Überblick zu bewahren. Dieser Artikel informiert über vergangene, aktuelle und künf-
tig zu erwartende Entwicklungen im Bereich der nichtfinanziellen Berichterstattung.

1. DIE ANFÄNGE DER NACHHALTIGKEITS
BERICHTERSTATTUNG
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist nichts Neues. Sie 
lässt sich bis in die 1940er-Jahre zurückverfolgen. Ein ent-
scheidender Wendepunkt war die Veröffentlichung des 
Brundtland-Berichts Our Common Future (Unsere gemein-
same Zukunft) im Jahr 1987. Der Bericht definierte nachhal-
tige Entwicklung als eine Entwicklung, welche «die Bedürf-
nisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Möglich-
keiten der Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen 
zu gefährden». Im Bericht wurden alle Sektoren (einschliess-
lich des öffentlichen und privaten) aufgefordert, sich zu be-
raten, über Fortschritte zu berichten und gemeinsam Ent-
scheidungen für eine globale Strategie in Bezug auf nach-
haltige Entwicklung zu treffen [1].

In den 1990er-Jahren gab es dann die ersten formalisierten 
Versuche, die ökologischen und sozialen Auswirkungen von 
Unternehmen zu messen und darüber zu berichten, ein-
schliesslich der Gründung der Global Reporting Initiative 
(GRI) und der Veröffentlichung ihres ersten Standards für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Jahr 2000 [2] . Auch 
das Interesse der Regierungen an Fragen hinsichtlich Nach-
haltigkeit nahm zu, wobei v. a. die Rechenschaftspflicht der 
Unternehmen in Bezug auf wichtige Themen wie Globalisie-
rung, Treibhausgasemissionen und Menschenrechte im 
Zentrum stand. Der Fokus lag auf der Regulierung der Nach-
haltigkeitsberichterstattung und der Unterstützung der frei-

willigen Offenlegung, insbesondere in Europa und Nord-
amerika.

2. DIE KONJUNKTUR VON BERICHT
ERSTATTUNGSSTANDARDS
Die ersten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts brachten 
eine explosionsartige Zunahme von globalen Nachhaltigkeits-
Berichterstattungsstandards, -Konzepten, -Methoden, -Ra-
tings und -Messgrössen mit sich. Mit ihnen sollte der wach-
sende Informationsbedarf der Anlegergemeinschaft und die 
Erwartungen der Öffentlichkeit an die Rolle der Unterneh-
men in der Gesellschaft erfüllt werden.

Eine Reihe globaler Gipfeltreffen haben weitere Entwick-
lungen angestossen, darunter das Übereinkommen von Paris 
(engl. Paris Agreement) von 2015, das erste rechtsverbind-
liche internationale Abkommen zum Klimawandel [3]. Nun 
sind es nur noch wenige Wochen bis zur COP 26, der UN-Kli-
makonferenz 2021 im schottischen Glasgow [4].

Derzeit gibt es schätzungsweise über 500 formelle und in-
formelle Standards und Rahmenwerke für die Nachhaltig-
keitsberichterstattung, je nach Branche, Standort und The-
menbereich. Eine Reihe von Unternehmen hat sich für die 
Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen ent-
schieden, die in erster Linie den bekannteren Berichterstat-
tungsstandards entsprechen. Dazu gehören die Global Re-
porting Initiative (GRI), die Empfehlungen der Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sowie der In-
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ternational Integrated Reporting Council (IIRC) und das 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Die letz-
ten beiden haben sich zur Value Reporting Foundation (VRF) 
zusammengeschlossen. Weitere sind das CDP (ehemals Car-
bon Disclosure Project), das Climate Disclosure Standards 
Board (CDSB), die UN Sustainable Development Goals (dt. 
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung) und der UN Global 
Compact.

Die Berichterstattung ist aufgrund der unterschiedlichen 
Anforderungen dieser Rahmenwerke uneinheitlich, und da 
sie noch freiwillig sind, werden sie entsprechend uneinheit-
lich angewendet. Unternehmen können sich dafür entschei-
den, nur einzelne Elemente der verschiedenen Rahmen-
werke in ihrer Berichterstattung aufzuführen. Dies führt 
zum vermeintlichen (und realen) Risiko, dass sie sich auf aus-
gewählte Kennzahlen konzentrieren und nur jene in ihre 
Berichterstattung einfliessen lassen, welche sie in einem po-
sitiven Licht darstellen, was zu Greenwashing-Vorwürfen 
führen kann.

Da die Nachfrage nach einer qualitativ besseren und ein-
heitlicheren Nachhaltigkeitsberichterstattung lauter gewor-
den ist, gab es in den letzten 12 Monaten einige wichtige 
Entwicklungen.

3. AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IN DER 
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG
Im September 2020 veröffentlichte der International Busi-
ness Council (IBC) des Weltwirtschaftsforums (WEF) ein 
Whitepaper zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das 
Whitepaper Measuring Stakeholder Capitalism  – Towards 
Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable 
Value Creation führt 21 Kernkennzahlen und 34 erweiterte 
Kennzahlen auf, die nach Möglichkeit aus bestehenden 
Standards und Rahmenwerken der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung übernommen wurden. Die empfohlenen Metri-
ken sind nach 18 Themen in den vier Säulen Principles of Go-
vernance, Planet, People und Prosperity gegliedert. Die The-
men orientieren sich an den SDG und den wichtigsten 
Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)-Be-
reichen. Mit der Publikation des Whitepaper wird das Ziel 
verfolgt, dass diese Kernkennzahlen und erweiterten Kenn-
zahlen in den Jahresberichten der Unternehmen über alle 
Branchen und Länder hinweg einheitlich wiedergegeben 
werden, um eine bessere Vergleichbarkeit der Nachhaltig-
keitsberichterstattung zu erreichen [5]. Für Unternehmen, 
die sich noch in der Anfangsphase der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung befinden, stellt das WEF/IBC-Whitepaper 
einen guten Ausgangspunkt dar. Für fortgeschrittene Be-
richterstatter sind die Metriken des WEF/IBC-Whitepaper 
einfach zu übernehmen, da ihre Anforderungen mit den am 
häufigsten angewendeten Standards und Rahmenwerken 
teilweise übereinstimmen. Diese breite Anwendbarkeit, zu-
sammen mit dem Ansatz, die Metriken auf den aktuellen 
Standards und Rahmenwerken aufzubauen, ermutigt, die 
im WEF/IBC-Whitepaper dargelegten Metriken in der Nach-
haltigkeitsberichterstattung zu übernehmen.

Auch andernorts gab es klare Anzeichen dafür, dass sich 
die Welt auf die Etablierung eines globalen Standards für 

die  Nachhaltigkeitsberichterstattung zubewegt. Gegen 
Ende 2020 veröffentlichte die International Financial Re-
porting Standards (IFRS) Foundation ein Konsultationsdo-
kument, in welchem sie um Stellungnahmen zu ihrer 
möglichen Rolle bei der Festlegung von Nachhaltigkeits-
standards bat. Die Antworten deuteten auf eine starke in-
ternationale Unterstützung der IFRS Foundation für die 
Einrichtung eines neuen International Sustainability Stan-
dards Board (ISSB) hin. Das ISSB soll neben dem bestehen-
den International  Accounting Standards Board (IASB) tätig 
sein und Nachhaltigkeitsstandards herausgeben, welche 
sich auf den Unternehmenswert und die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden an den weltweiten Kapitalmärkten kon-
zentrieren. Die Arbeiten sind im Gange, sodass die Einset-
zung  des neuen ISSB-Gremiums, welche voraussichtlich 
um die COP 26 im November 2021 herum erfolgt, mit Span-
nung erwartet wird. Es ist davon auszugehen, dass das 
ISSB keine zusätzlichen neuen Standards entwickelt, son-
dern auf bestehenden Standards und Rahmenwerken auf-
baut, um eine bessere Konsistenz der Berichterstattung zu 
erreichen [6].

Gleichzeitig liess sich eine Reihe von regionalen und nati-
onalen Entwicklungen beobachten. In der EU wurde ein 
Vorschlag für eine überarbeitete Richtlinie zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen namens Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) veröffentlicht. 
Die Direktive schreibt die Veröffentlichung von Nachhaltig-
keitsberichten nach EU-Nachhaltigkeitsstandards vor [7]. 
Der Anwendungsbereich dieser Standards geht über die un-
mittelbaren Bedürfnisse der Kapitalmarktteilnehmenden 
hinaus und zieht die Auswirkungen eines Unternehmens 
auf die Gesellschaft und die Umwelt im weiteren Sinne mit 
ein (Double Materiality). In den Vorschlägen zur Standard-
setzung wird auch anerkannt, dass bestimmte Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft und die Umwelt derzeit nicht als 
relevant für die Kapitalmarktteilnehmer und die finanzielle 
Wesentlichkeit angesehen werden, aber in Zukunft relevant 
werden könnten (Dynamic Materiality), bezeichnet. Eine di-
rekte Betroffenheit kann sich für Schweizer Unternehmen 
bei Zweigniederlassung oder einer Dienstleistungsgesell-
schaft im EU-Raum ergeben.

In den USA überprüft die U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC) ihre Anforderungen an klimabezogene 
Angaben, wobei eine Bewertung der bestehenden Offenle-
gungsanforderungen aus dem Jahr 2010 vorgenommen wird. 
Darüber hinaus kündigte die SEC im März 2021 die Einrich-
tung einer Klima- und ESG-Taskforce in der Division of En-
forcement an, und die Division of Examinations hat für 2021 
einen verstärkten Fokus auf Klima- und ESG-bezogene Risi-
ken angekündigt [8].

Wünschenswert wäre, dass diejenigen, die an regionalen 
und nationalen Entwicklungen beteiligt sind, mit der IFRS 
Foundation und dem neuen ISSB zusammenarbeiten, da-
mit alle regionalen oder nationalen Anforderungen mit den 
vom ISSB herauszugebenden Standards übereinstimmen 
und diese ISSB-Standards eine weltweit einheitliche Base-
line für die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung bilden [9].
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4. FAZIT
Welche Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
sich durchsetzen bzw. für verbindlich erklärt werden, wird 
die Zukunft zeigen. Ein erster Schritt hin zu gesetzlichen 
Grundlagen in der Schweiz steht mit der Inkraftsetzung 
der beiden Verordnungen des Gegenvorschlags der Konzern-

verantwortungsinitiative, der allgemeinen Berichterstat-
tungspflicht und der Sorgfalts- und Berichterstattungs-
pflicht in Bezug auf Konfliktmineralien und Kinderarbeit 
bevor. Die starken Auslandbeziehungen der Schweiz halten 
allerdings auch dazu an, die Entwicklung der internationa-
len Standards zu berücksichtigen.� n
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